
E r l ä u t e r u n q e n

A. Al lgeneiner Iei I

1.  Ausqanqslaqe

1.1. Beschaffungen durch die öf fent l iche Hand erfolgen in öster-

reich derzeit irn Rahrnen der privatwirtschaftsverwaltung und sind
durch interne Vers/altungsvorschriften geregelt. Die EU- (vornaLs

EG) Vergabevorschriften erfordern für Auftragsvergaben, deren ge-

schätzte Auftragssumme über bestimmten Schwel-lenwerten lj.egt, ein
Abgehen vorn derzeit in österreich angeerandten prinzip der Se1bst-
bindung durch j.nterne Verwaltungsvorschriften und eine Regelung
des öffent l ichen Vergabewesens auf cesetzesstufe.  Für die Er las-
sung von Vergabegesetzen sind in österreich entsprechend dern,bun-
desstaatLichen Aufbau der Bund (im wesentlichen für Vergaben durch
Beschaffungsstel len des Bundes) und die Länder ( in wesent l ichen

für Vergaben durch die Beschaffungsstel len der Länder und der ce-

neinden I zuständiq.

l-.2. Nach den EWR-AbkonrTlen hat österrei-ch die bestehenden EU-Vor-

schr i f ten über die öf fentLiche Auftragsvergabe zu übernehmen. Es

handelt sich hiebei im wesentlichen urn die Baukoordinierungsricht-

l in ie,  die Lieferkoordinierungsr icht l in ie,  die Sektorenr ichtt in ie

sowie die Rechtsrni t te lr icht l in ie zur Bau- und Lieferkoordinie-

rungsrichtl-inie (Anhang XVI des Ei{R-Abkomnens) . Die seit den cut

of f  date (31.7.1991) der Verhandlungen zum EWR-Abkomnen er lassenen

zusätzl ichen EU-Richt l in ien auf dern Gebiet  der öf fent l ichen Auf-

tragsvergabe, insbesondere die Rechtsmit telr icht l in ie zur Sekto-

renr icht l in j -e und die Dienst le istungskoordinierungsr icht l in ie,

sind zwischenzeitig Bestandteil der EwR-relevanten Acquis gee/or-

den, sodaß diese ebenfaLl-s in den Entwurf eingearbeitet turden.



1.3. Das durch das EWR-Abkonrnen zu übernehrnende Vergaberecht der

EU sieht in sresentlichen für größere Auftragsvergaben der öffent-

lichen Hand eine Verpflichtung zur El,IR-wei.ten öffentlichen Aus-

schreibung und zur Berücksichtigung von europäischen Norrnen bei

der Ausschreibung vor und räunt weiters den Bietern das Recht ein,

eine Überprüfung der Ordnungsrnäßigkeit des Vergabevorganges in

einem eigenen Nachprüfungsverfahren und in Falle ej.nes zu Unrecht

nicht ertei l ten Zuschlages Schadenersatz zu ver langen. Hiebei

zäh1t zurn Kreis der öffentlichen Auftraggeber nicht nur der Staat

(Bund, Länder,  Gerneinden) selbst,  sondern auch die jur ist ischen

Personen des öffentLichen Rechts sowie die soqenannten ausgeglie-

derten Rechtsträger.

1.4.  Eine VerpfJ. ichtung zur Verrecht l ichung des gesanten Vergabe-

ltesens kann aus der Übernahrne der EU-Vergaberichtlinien nicht ab-

geleitet werden. Die EU hat aus guten cründen von einer europaweit

verbindlichen Regel-ung kleinerer Vergaben Abstand genornrnen. Durch

die von der Rechtswissenschaft und von der wirtschaft qeforderten

urnfassenden qesetzlichen Reglenentie-rung des Vergabewesens wäre zu

befürchten, daß die unzähl igen kleineren Vergaben, deren Auftrags-

sunnen unter den Eu-Sch\^re1l-enwerten liegen, durch bürokratische

Helflmnisse erschwert werden r^rürden und dadurch die erforderliche

Flexibi l i tät  in der pr ivatwir tschaft l ichen Gest ion der cebiets-

körperschaften herabgesetzt  l rerden würde. GrundsätzLich sol-Lte in

zuge der geplanten Verrechtlichung des Vergabewesens in österreich

die Ausgewogenheit  der Interessen von Wirtschaft  und öffent l icher

Hand angestrebt lrerden und nicht einseitig nur Bieterinteressen

und -rechte gefördert vrerden.

1.5.  Der Regelungsunfang des cesetzes beschränkt s ich insbesondere

bei der Einräumung von subjektiven Rechtsansprüchen zugunsten der

an einem Vergabeverfahren Betei l igten auf das durch die künft igen

internationalen Verpflichtungen unbedingt notwendige Ausrnaß. Eine

totale Verrechtlichung würde für rrKlein-Aufträgerr einen Formalis-

mus bewirken, der durch den erforderlichen Adrninistrationsaufwand
jede bestehende Verwaltung überfordert und einen zwei- bis dreifa-

chen Personalmehraufwand bedingen würde. Auch der Zeitaufwand bis

zum Zusctrlag (tatsächlichen Vertragsabschluß) würde sich für

Klein-Aufträge so stark erhöhen, daß das Vergabewesen teihreise



zurn Stillstand konmen könnte. Btoß behauptete Gesetzesverletzungen
samt deren FoLgen würden die Durchführung der Vergaben wesentlich
behindern.

1.6. In nehreren cesprächen zwischen Vertretern des Bundes und der

Länder wurden Uöglichkeiten einer einheitlichen legistischen ce-

staltung des Vergabenesens diskutiert. Die Landeshauptnännerkon-

ferenz hat sich in ihrer Sitzung am B. oktober L9g2 mit dieser An-
gelegenheit befaßt und sich dabei ,'für eine infornelle Harrnonisie-
rung der Vergaberegelungen des Bundes und der Länderr sowie für
die Fortsetzung der Expertenberatungen zwischen dern Bund und den

Ländern unter BerUcksichtigung der Interessen der Gerneinden ausge-
sprochen, rrum zu abgestirnrnten Entwürfen von VergaberegeLungen zu
gelangenrr.  Nach zahlreichen Expertengesprächen konnte schl ießI ich
beinahe eine gänzliche Akkordierung der Regelungsvorstellungen von
Bund und Ländern erzielt \^rerden. Wei.tgehend Einigung besteht hin-

sicht l ich des persönJ. ichen und sachl ichen cel tungsbereiches. Daß
die Nachprüfungsorgane des Bundes sich von denjenigen der Länder
unterscheiden werden, wurde von Anfang an akzeptiert. Daß diese
Organe hinsichtlich ihrer Anrufbarkeit eine unterschiedliche

Fristenregelung bedingen werden, war auf crund des unterschied-

l ichen Organisat ionsaufbaues zu erwarten.

2.  Reqelunqstechnik und Inhal t

Im fnteresse der Bieter sol len die Vergabeverfahren des Bundes und
der Länder (cenei-nden) rnögl ichst nach einhei t l ichen crundsätzen

ausgestal tet  vrerden. In einer Länderbesprechung aA 27. Septenber

des Vorjahres wurde einhel l ig die Auffassung vertreten, daß die
gewünschte Harrnonisierung der Vergaberegelungen nicht bedeuten

kann, daß die Vergaberegelungen des Bundes und der Länder eine

vrortgleiche Ausgestaltung finden rnüssen. Abvreichende RegeLungsbe-

dürfnisse der Länder so1Ien berücksichtigt !,rerden dürfen. So s/urde

insbesondere hinsicht. l ich der Gesetzessysternat ik und hinsicht l ich

der Regelungsbereiche Sachlicher Geltungsbereich (Regelung der

Auf tragsvergaben unterhalb der Eu-Schwellenv/erte, Regelung der

Auftragsvergaben durch gesetzlich oder nittels Verordnung verbind-

licherklärter ö-Norrnen), Begriffsbestirnmungen und Ausgestaltung

des Nachprüfunqsverfahrens keine länder- und bundeseinheitliche



Vorgangsweise für erforderlich erachtet. In dieser Besprechung be-
kannten sich allerdings die Länder zu einer starken inhaltlichen
Orientierung ihrer Vergabegesetze am Bundesvergabegesetz und zu
einer Vereinheitlichung des vergabeverfahrens in Anlehnung an die
ö -Norn  A  2050 .

3. Inha l tsübers icht

Der Ent$/urf gli.edert sich in Lnsgesamt 5 Teile. Der 1. Teil be-
steht lriederum aus 3 Hauptstücken; Hauptstück 1 regeLt den per-
sönlichen, Hauptstück 2 den sachlichen celtungsbereich und Haupt-
stück 3 die Ausnahnen von cel tungsbereich. rn einern 2.  Tei l  sol len
die rrAllgeneinen Bestimmungenr geregelt werden, davon irn 1. Haupt-
stück die Begriffsbestirnmungen. Die übrigen Hauptstücke regeln die
eigentliche Abwicklung des Vergabeverfahrens (crundsätze, Aus-
schreibung, Angebotserstel lung, Eignungskr i ter ien, die Behandlung
und Prüfung von Angeboten, Zuschlagserteilung, Fristen und öffent-
liche Bekanntmachung) .

Der 3.  Tei l ,  Hauptstücke 1- 4 enthäIt  zusätzl iche rBesondere Be-
stinnungenrr hinsichtlich der Vergabe von Lieferaufträgen
(1, Hauptstück),  Bau- und Baukonzessionsaufträgen (2.  Hauptstück),
Dienstleistungsaufträgen (3. Hauptstück) und Vergaben irn Bereich
der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung durch Stadt l{ien-Un-
ternehmen soir ie in Telekonmunikat ionsbereich (4.  Hauptstück).

Der 4.  Tei l  enthäIt  Reqelungen über das Rechtsschutzverfahren. Die
Länder sprachen sich dafür aus, daß ein Vorverfahren unter Bei-
ziehung des Auftraggebers und des Bieters vorzusehen ist, bevor
eine weitere Rechtsschutz instanz angerufen werd.en kann. Wien sieht
daher auch, abweichend von bisherigen Entwurf, kein gesetzlich ge-

regeltes Schl-ichtungsverfahren mehr vor. A1s Nachprüfungsinstanz

ist nunmehr wie in den meisten anderen Bundeständern ein Vergabe-
kontrolLsenat vorgesehen, in dern auch Mitglieder auf Vorschlag der
$lirtschaf tskarnmer Wien, der Kammer für Arbeiter und Angestellte
für Wien sowie der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten
für lrlien, Niederösterreich und Burgenland tätig werden solIen. Um
d.ern von mehreren Seiteri geäußerten Wunsch nach einer Art. 133 Z 4-

B-VG-Behörde gerecht zu werden, hat der Vorsitzende dern Richcer-
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stand anzugehören. Dieser Vergabekontroltsenat ist auf sechs Jahre
von der Landesregierung zu bestellen und weisunqsunabhängig. von
der Einrichtung des Unabhängigen Verv/altungssenates als nachprü-
fende Instanz !,rurde wieder abgegangen, da irn eegutachtungsver-

fahren verfassungsrechtliche Bedenken geäußert wurden.

Der 5.  Tei l  g ibt  die notwendigen übergangs-,  Straf-  und Schlußbe-
stirnmungen wieder.

Der sachliche celtungsbereich setzt EWR-Recht um, persön1ich sotl
das cesetz für öffentLiche Auftraggeber gelten (nähere Begriffs-
def in i t ion siehe S 12).  Das Gesetz konnt auch hinsicht l ich der
Vergabe von Aufträgen durch Unternehnen, die in erster Linie der
Einf lußsphäre der cemeinde l { ien unter l iegen, d.h.  an denen die
f inanziel le Betei l igung des Landes Wien jene der anderen Rechts-
träger überwiegt und die nur aus vrirtschaftlichen cründen in Forn
eines ausgegliederten Rechtsträgers geführt s/erden, zur Anwendung.
Dies ergibt sich aus der irn Bundesvergabegesetz aufgenommenen Ver-
f  assungsbes t i rn rnung  S  6  Abs .  IZ3 .

Die für al le Arten von Auftragsvergaben gül t igen IAl lgemeinen Be-
stimmungen[ geben neben EwR- bzv/. Eu-Vergaberecht auch Bestinmun-
gen der ö-Norrn A 2O5o wi-eder.  Von einer gesetzl ichen verpf l ich-
tung, Bestinmungen der ö-Norm übernehmen zu rnüssen, $/urde Abstand
genonmen, da das Land Wien sich die Mögl ichkei t  of fenlassen wo1-
I te,  aus Gründen der Zvreckmäßigkei t ,  Wir tschaft l  ichkei t  und Spar-
sankeit  abweichende Regelungen tref fen zu können. I rn übr igen wird
die Sinnhaft igkei t  e iner solchen Regel-ungstechnik bezweifel t .

Warum soLlte.es nänl ich noch des Verordnungsgebers bedürfen, wenn

der cesetzgeber den weiteren Regelungsinhalt  wört l ich vorgibt .
Best immungen der ö-Norn A 2050, die wortwört l ich in das cesetz
Eingang finden sol-Ien, $/urden daher ins Gesetz aufgenommen. Welche
weiteren Bestimmungen der ö-Norrn A 2O5O inhalttich noch tibernommen

lJerden so1len, wird derzei t  noch geprüft .

Ebenso hrie der Bund hat das Land wien dern offenen vergabeverfahren

eine Vorrangstellung eingeräumt und nur in konkretisierten Aus-

nahnefäI1en das nicht of fene bzw. das Verhandlungsverfahren für

zulässig erklärt .  Auch sieht das Landesgesetz ebenso wie das
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Bundesgesetz vor I daß Aufträge irnmer nur an den Bestbieter zu ver-
geben sind, hrelcher nicht unbedingt auch der billigste sein rnuß.

Abrr/eichend von den Bundesvorstellungen wurde in das Landesgesetz
ein abgeschwächtes Nachverhandlungsverbot aufgenommen, da nicht
einzusehen ist, warum Verhandlungen nit Bietern, soferne sie nicht
gegen den Grundsatz der gleichrnäßigen Behandlung al1er Bieter
verstoßen, unzulässig sein sol ] ten, zumaL diese der Real i tät  des
Wirtschaftslebens entsprechen und sornit preisabsprachen zulasten
der öffentlichen Hand verhindert werden sol.l-en. Auch sehen die
Eu-Richtlinien ein Nachverhandlungsverbot gar nicht vor.

Die Hauptstücke t-  b is 4 des 3.  Tei les setzen ausschLießl ich das in
den EI^IR übepnornmene materielle Eu-Vergaberecht urn. Dem Umstand,
daß nicht ausgegl iederte Einr ichtungen der öf fent l iehen Hand, wie
z.B. die Wiener Stadtwerke und die MA 31 auf Grund der Organisa-
t ionshoheit  des Landes in die Regelungskompetenz des Landes fal-
Len, t rägt das 4.  Hauptstück Rechnung.

4. Zur Konpetenzlaqe

4.1. Da das B-VG keinen eigenen Kompetenztatbestand für das öf-
fentliche vergabevresen kennt, kann eine Zuständigkeit des Bundes
und der Länder nur in Wege der Interpretation des B-VG in Lichte

der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes gefunden rderden. Unbe-
stritten ist, daß solrohl den Bund wie auch den Ländern in einern
abgesj.cherten Rahrnen eine zuständigkeit zur Regel_ung der öffent-
lichen Auftraqsvergabe zukomrnt.

Die prirnäre Konpetenz für das öffentl-iche Vergabewesen kann nur i.n

der Zuständigkeit zur Haushaltsführung und in den darnit verbunde-

nen Zuständigkei ten zur Finanz ( Invest i t ions-)  Pl-anung, zur Konjunk-

tur-, Arbeitsnarkt- und lrlirtschaf tspol itik gesehen werd.en.

Einen TeiL der Rechtshrissenschaft folgend ist davon auszugehen,

daß den Ländern auf crund ihrer Organisationshoheit die Gesetzge-

bungskompetenz zukommt; dies trifft auch hinsichtlich ausgeglie-

derter Recbtsträger zu, soweit diese unmittelbar von öffentLichen

Organen des Landes oder der Gerneinden geleitet oder beaufsichtiqt
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werden, auch wenn der Unternehmensgegenstand in den Bereich eines

Bundeskonpetenztatbestandes fällt. So besteht insbesondere ftir

Unternehnungen gemäß Art. I27 und 127 a B-VG eine Landeskonpetenz,

wenn das Land (die Gerneinde) kraft seiner (ihrer) Beteiligung a1s

für Vergaben maßgebende (r) Kapitaleigner ( in) der Unternehnungen

angesehen werden kann. Eine Landeskonpetenz wird daher grund-

sätzlich dann gegeben sein, lrenn das Land ltien (die Geneinde l{ien)

über die relative Uehrheit an AnteiLen verfügrt. Der Bund hat durch

die Schaffung ej.ner eigenen Ve'rf assungsbestirnrnung in S 5 Abs. 1

Z 3 Bundesvergabeqesetz eine kompetenzrechtliche Abgrenzunq vor-

genormen.

Nicht ausgegl iederte Einr ichtungen der öf fent l ichen Hand, wie z.B.

die Wiener Stadtwerke oder der Krankenanstal-tenverbund fallen auf

Grund der Oiganisat ionshoheit  des Landes jedenfat ls in die Rege-

lungskonpetenz des Landes.

Die Konpetenz zur Regelung von z ivilrechtlichen Rechtsbeziehungen

stützt  s ich auf Art .  15 Abs. 9 B-VG.

4.2. Dj-e aus den Eu-Rechtsbestand übernommenen Schs/ellenwert-

RegTelungen entsprechen durchaus sachlichen Erhrägungen. Aus eründen

der Sparsamkeit, I{irtschaf tLichkeit und Zwecknäßigkeit ist es

sachl-ich geboten, Aufträge rnit kleinerem Auftragsvolumen rnit ge-

ringerem Aufhrand zur Vergabe zu bringen. Diese Aufträge rnit klei-

neren Auftragsvolunen bleiben aber auch nicht frei von jeder Rege-

lung, sondern es haben Selbstbindungsnornen in Forrn von internen

Richtlinien zur Anr.rrendung zu gelangen. Laut Judikatur des Obersten

Gerichtshofes ist auch aus den SeLbstbj.ndungsnorrnen ej-n Gleichbe-

handlungsgebot von Bietern sowie ein Verbot des wilLkürlichen Aus-

schlusses von Bewerbern abzulei ten, andernfal ls aus den Ti tel  des

vorvertraglichen Schul-dverhältnisses Schadenersatz gefordert und

danit irn beschränkten Maße Rechtsschutz erlangt v,rerden kann (vgl,.

O G H  v o m  1 3 . 4 . 1 9 8 8 ,  1 O b  5 3 9 / 8 8 ,  O G H  v o m  6 . 6 . L 9 9 I ,  6  o b  5 6 4 / 9 L

u.a.m.).  Mit  dem Inkraft t reten des EviR-Abkomnens werden zuden für

den Bereich unterhalb der in S 1 Abs. 1 genannten Scht'reLlenhrerte

die den Art. 7, 30, 52 und 60 EWGV korrespondierenden Bestinmungen

der Art .  4,  : - I ,31 und 36 eben dieses Abkornrnens unmit telbar zu be-
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achten sein,  welche aI le in Range ej-nes cesetzes -  i rn Fal1e des

Art. 4 EwR-Abkonmen sogar im Verfassungsrang - stehen werden.

Was schließlich die Sonderbestinrnungen des 4. Hauptstückes des

3. Teiles für den Bereich der llasser-, Energie- und Verkehrsver-

sorgung durch stadt l{ien-Unternehrnen sowie für den Tel_ekonmunika-

t ionssektor betr i f f t ,  so ergibt  s ich das Erfordernis einer eigen-
ständigen gesetzlichen Regelung aus dem - für diesen Bereich

weniger strengen - EWR- bzh', EU-Recht. Das Land Wien hat trotzdem

in Widerspruch zu der Bundesregelung und den Länderregelungen die

Al lgeneinen Best inmungen des Gesetzes (2.  Tei l )  auf den sektoren-

bereich ausgedehnt.

5.  Zur Kostenfraqe

Eine genaue Abschätzung der ni t  dem vor l iegenden Vergabegesetz-

entr^/urf verbundenen Einsparungen und Kosten ist irn gegenhrärtigen

Stadium der Gesetzesvorberei tung noch nicht mögI ich. Das Nachprü-

funqsverfahren sowie die Kornplexität des Vergabeverfahrens werden
zu einem nicht unerhebl-ichen Personal- und Sachrnehraufwand führen.

Infolge der europawej-ten Ausschreibungen und der danit verbundenen
größeren Konkurrenz der Bieter sind aber Einsparungen der öffent-

] ichen Haushalte durch bi l l igere Angebote zu erwarten.

6.  Umzusetzende EWR- bzw. Ec-Rechtsvorschr i f ten

Dj-e gegenständl iche Regelung dient der Unsetzunq der folgenden ins

EI,iR-Recht übernomrnenen Richtlinien :

-  der Rj-cht l j -n ie 93I36/EWG des Rates vom 14, Juni  1993 über die

.Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffent l icher Lieferauf-

t räge (sogenannte Lieferkoordinierungsr icht l in ie,  AB1. Nr.  L 199

v o m  9 . 8 . L 9 9 3 ) ,
-  der Richt l in ie 93/37lEl{ tc des Rates vorn 14. Juni  1993 zur Ko-

ordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge

(sogenannte Baukoordinierungsr icht l  in ie,  AB1. Nr.  L 1,99 vom

e . 8 . 1 9 9 3 ) ,
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der Richt l - in ie 92/5O/EWG des Rates vom 18. Juni  1992 über die

Koordinierung der verfahren zur vergabe öffentlicher Dienstlei-

stungsaufträge (sogenannte Dienst le istungskoordinierungsr icht-

1inie,  AB1 .  Nr .  2 09 vorTr 24 .7 . ] -992) ,

der Richt l in ie 93/38(EWG des Rates von 14. Juni  1993 z\r

Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich

der !{asser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie in Telekonmu-

nikat ionssektor (  sogenannte Sektorenr icht l in ie,  ABl.  Nr.  L 199

v o m  9 . 8 . 1 9 9 3 ) ,

der Richt l in ie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur

Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die

Anhtendung der Nachprüfungsverfahren im Rahrnen der vergabe öf-

fent l - icher Liefer-  und Bauaufträge (sogenannte Rechtsrui t te l-

r i c h t l i n i e ,  A B 1 .  N r .  3 9 5  v o m  3 0 . L 2 . 1 9 8 9 )  u n d

der Richt l in ie 92/L3/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 zur Ko-

ordinierung der Rechts- und Ver$ial,tungsvorschriften für die An-

wendung der cenej.nschaftsvorschriften über die Auftragsvergabe

durch Auftraggeber in Bereich der Wasser-, Energie- und Ver-

kehrsversorgung sowie irn Telekornrnunikationssektor (sogenannte

Sektorenrechtsrni t te lr icht l  in ie,  AB1. Nr.  76 vom 23.3.L992).

B. Eesondlerer Tei I

Zun  1 .  Te i l  (GeL tunqsbere i ch ) :

Z u  S  1  A b s .  L :

Das vorliegende Landesqesetz gilt für die Vergabe von Aufträgen

durch das Land !'Iien (die Gerneinde Wien) und für die vergaben von

Aufträgen durch Körperschaften ohne industriel-1en oder kornmerziel-

len Charakter (d.h.  Körperschaften, dj-e nicht gewerbsrnäßig tät ig

sind),  an denen das Land Wien (die Gerneinde Wien) direkt  oder in-

direkt beteiligt ist und die der FinanzkontroLLe des Rechnungsho-

fes unterstehen (siehe aber S 12 Abs. 1z 3,  der eine Betei l igung

des Landes oder der Gerneinde l{ien an einern Unternehnen nicht vor-

aussetzt) .  Vergibt  die öf fent l iche Hand Bauleistungen nicht selbst

sondern durch Dritte (private Auftraggeber) , so sind diese zur

Einhaltung dieses Gesetzes zu verpf l i -chten (s iehe unten zu S 6
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Abs. 1 Z 3 und S 13 Abs. 1).  Sinngenäßes gi l t ,  sofern die Auf-

tragsvergabe von Land Wien (der Gemeinde Wien) zu nehr als 50 A

direkt subvent ioniert  wird (s iehe unten zu S 13 Abs. 2,  vg1. auch

die Def ini t ion des öf fent l ichen Auftraggebers in S 12).

Bei juristischen Personen, an denen nehrere Gebietskörperschaften

betei l igt  s ind, r ichtet  s ich der Geltungsbereich nach der relat i -

ven Mehrhei t  der f inanziel- Ien Antei le.  Auf die Ausführung zu 4.
(Zur Konpetenzlage) in Allgerneinen Teil dieser Erläuterungen wird

verwiesen.

Der sachLj.che celtungsbereich des S 1 erstreckt sich auf VerErags-
arten entsprechend der durch Anhang XVI des EwR-Abkonnens übernon-
nenen Lief  erkoordinierungsr icht l in ie,  der Baukoordinierungsr icht-

I in i .e,  der Sektorenr icht l  in ie sowie der zwischenzeit ig zun EwR-

Bestandtei l -  gewordenen Dienst le istungskoordinierungsr icht l in ie und

Sektorenrechtsmit telr icht l in ie.

Wie berei ts i rn Al lgeneinen TeiL ausgeführt ,  beschränkt s ich der
Regelungsunfang des Gesetzes, s ieht nan von 2. Tei l  des Gesetzes

ab, i rn wesent l ichen auf dje Unsetzung von EwR-Rechtsvorschr i f ten.

Für Vergabeverfahren unterhalb der Schr^/el lensrerte haben das

cleichbehandlungsgebot des Ewc-Vertrages und weiterhin interne

Verlra l-tungsvorschr iften zu gelten.

Z u  S  2 :

Für den An$rendungsbereich des Gesetzes sind die jeweiligen Schr,rel-

len$rerte in Schi l l ing rnaßgebl ich. Die Schwel lenwerte sind, fa1ls

keine Veröffent l ichung der Schwel lenwerte in Schi l l ing durch die

EFTA-Überhrachungsbehörde im Arntsblatt der EG erfolgt, durch ver-

ordnung der Landesregierung a1le zwei Jahre entsprechend dern offi-

ziellen Umrechnungskurs des ECU in Schi J.l ingbeträgen festzulegen.

Verfassungsrechtliche crundlage der (als t'dynamische Verweisungrl

zu wertenden) Ecu-Berechnung bildet das als verfassungsändernd

genehnigte Protokol l  39 zum EwR-Abkonnen, 460 B19NR XVII I .cp.
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z u  s  3 :

Maßgeblich für die Berechnung der Schwellenwerte ist der geschätz-
te Auftragsvrert irr Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung, ge-
nauer gesagt: der Tag der Absendung der zu veröffentlichenden Be-
kanntmachung an das Antsblatt der EG in Luxemburg, öffentliche
Aufträge, die in einer längeren planungszeit  erarbei tet  werden,
nüssen daher vor der vergabe neuerlich auf ihre preisaktualität

überprüft  vJerden. Zu erwartende preissteigerungen, z,B. bei  großen
Bauvorhaben rnit Iängerer Ausführungsdauer, bleiben außer Betracht.
Entscheidend ist  das preisniveau bej .  Einlei tung des ersten Ver-
gabeverfahrens (s iehe W, Heiernann -  R. Riedl  -  M. Rusan, Hand_
kornmentar zur VOB, 7.  Auf1age, Wiesbaden und Berl in Lgg4 |  S. 222).

Z u  d e n  S S  4 .  6 ,  8 .  9  u n d  1 0 :

Die SS 4, 6 und I  -  10 umschreiben die den Anwendungsbereich die-
ses cesetzes unter l iegenden Lieferaufträge entsprechend Art .  1
1i t  a der Lieferkoordinierungsr icht l in ie,  Bauaufträge entsprechend
Art .  1 l - i t .  a und l i t .  d der Baukoordinierungsr icht l in ie,  sowie
Dienst l_eistungsaufträge entsprechend Art .  1 ] i t .  a,  Art .  2 und
Art .  3 Abs. 3 der Dienst le istungsr ichtr  in ie.  Des weiteren f indet
auch Art .  !  Z 4 der Sektorenr icht l  in ie in den SS 4, 6 und 9 Be-
rücksicht igung.

Zum Begr i f f  Los :

Unter Losen sind Tei le einer Gesarnt l ,e istung zu verstehen. Bei
Losen kann es sich urn räumlich aufgetei l te Leistungen handeln,
sowie auch urn eine unterteilung nach Fachgebieten (BauleistunlJen,

die von einen bestimnten Handwerks- oder ce$/erbezvreig ausgeführt
werQen).  Näheres siehe W. Heiermann - R. Riedl ,  -  U. Rusam, Hand-
kornmentar zur VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen),  Z.  Auf-
1age ,  W iesbaden  und  Ber l i n  1994 ,  S .  297  f f ) .

Z u  S  5 :

Bei regelrnäßigen Aufträgen oder bei Daueraufträgen wird bei der
Berechnung des Schwellenwertes auf den letzten Jahresbedarf abqe-
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ste11t (Z 3).  Hinsicht l ich des in Abs. 1 Z 4 vervrendeten Begri f fes

der Rahnenvereinbarung wird auf S 15 Abs, 12 verhriesen.

Z u  S  6 :

Die Bestimmung unterscheidet zwischen der Ausschreibung eines Bau-
werkes aIs Ganzes (: z.S. Vergabe an einen Generalunternehmer;

Abs. 1 Z 2) und der Planung und Ausführung von Bauvorhaben, die
nur Tei lbereiche betref fen (Abs. I  Z I ) .  p lanungs (Entwurfs-)  Ie i-
stungen gehören zu den zur Herstellung eines Bauvrerkes zu rechnen-
den Einzel le istungen, s ind selbst jedoch keine Bauleistungen. Für
die Vergabe von Planungsleistungen sind daher die Bestinmungen
über die Vergabe von Dienstleistungen anzuwenden.

Abs. 1 Z 3 erfaßt jene Bauvorhaben, bei  denen von öffent l ichen
Auftraggebern verschiedene Rechtspersonen unter Bindung an detail-
lierte Vorgaben durch öffentliche Auftraggeber tätig werden. Die
genannte Bestimmung soll die Umgehung des Vergabegesetzes durch
Beauftragung von Bauträgern, die öffenttichen Auftraggebern nahe-
stehen, verhindern. Durch Abs. 1 Z 3 v/erden Bauaufträge erfaßt,

v/enn private Auftraggeber Bauvorhaben für Zrrrecke der öffentlichen

Hand, z.B. auf crund von Bauträgerverträgen, durchführen, hrenn
private Auftraggeber Baumaßnahrnen durchführen, die in A1l-gernein-
interesse l iegen und die zu nehr als 50 I  n i t  öf fent l ichen Mit teln
gefördert werden und $renn private Auftraggeber Bauvorhaben auf

Grund von Baukonzessionen durchführen (siehe S I  und SS 71 f f

WLVergc sonie Art .  2 und 3 der Baukoordinierungsr icht l in ie).

Näheres siehe W. Heierrnann - R. Riedl, - M. Rusam, Handkommentar

zur VOB, 7.  Auf lage, I { iesbaden und Berl in 1994 S. 185 f .

Z u S  7 A b s .  1 :

Nicht zum Gesantauftragshrert gehören insbesondere die Grundstücks-
kosten, die öffentlichen Erschließungskosten, die Kosten für die
Vermessung, die Baunebenkosten, die Kosten für bewegliche Ausstat-
tungs- und Einrichtungsgegenstände sowie etwaige Entschädigungen
und Schadenersatz leistungen. planungskosten gehören nur inso$reit
zum Gesamtauftragsrrert, als Planungsleistungen zusanrnen rnit
Bauleistungen in Auftrag gegeben lrerden und sornit a1s Bestandteil
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der vom Auftragnehrner zu erbringenden Bauleistung anzusehen sind

(siehe W. Heiernann - R. Riedl - M. Rusam, Handkonmentar zur VOB,

7 .  Au f l age ,  W iesbaden  und  Ber l i n  \ 994 ,  S .  22L  f ) .

Zu  SS 7  Abs .  2  und  11  Abs .  2 :

Setzen die Art .  6 Abs. 3 der Baukoordinierungsr icht l in ie und

Art .  7 der Dienst le istungskoordinierunqsr icht l in ie um. Diese Be-
stimmungen geben den Auftraggebern die Möglichkeit, Lose, deren

Auftrags!'/ert in Verhältnj.s zur Gesamtsumme relativ klein ist, nach

den Vergabericht l in ien der Stadt Wien (  Selbstbindungsr icht l in ien)

zu vergeben. Allerdings dürfen rnaximal 20 3 des Gesantauftrags-

l rertes ausschl ießl ich nach den Selbstbindungsr icht l in ien vergeben

hterden, vrenn die betref fenden Einzel lose unterhalb des Schhrel len-

wer tes  von  1Mio .  ECU bzs l .  8O.OOO ECU l i egen .  Der  Au f t raggeber

wird deshalb irn Einze1fall - insbesondere hrenn der Gesamtauftrags-

vtert  5 Mio. ECU bz\t .  2OO. OOO ECU nj-cht vresent l ich t ibersteigt  -  zu

überlegen haben, auf welche Fachlose auch unter 1 Mio. ECU bz$/.

80.000 ECU er zweckrnäßigerweise das Landesvergabegesetz anwendet,

danit er nicht gegen Ende der Fertigstellung gezrrungen ist, auch

Kleinlose EI{R-weit auszuschreiben, urn die 80 Z-Grenze zu errei-

chen. Der für die schätzung des Auftraqs$/ertes der einzelnen Lose

maßgebende Zeitpunkt ist  d ie Einlei tung des jewei l igen Vergabever-

fahrens. cegebenenfal ls ist  deshalb eine entsprechende Aktual- is ie-

rung erforder l ich.  Kei-ne Aktual is ierung erfolgt  jedoch hinsicht-

Ij.ch der 80 E-Regelung. Diese ist auf den Gesamtauf tragsr,rert abge-

stellt, für den die Einleitung des ersten Vergabeverfahrens für

die bauLiche Anlage (= Bauwerk) bzr^r. Dienstleistung rnaßgebend ist.

Die Aufaddierungf der Auftragswerte der einzelnen Lose wird auf

crund der zu dj.esern Zeitpunkt naßgebenden Schätzung vorgenonnen

(siehe W. Heiermann - R. Riedl  -  M. Rusam, Handkommentar zur VOB,

7 .  Au f l age ,  I , I i esbaden  und  Ber l i n  1994 ,  S .  222  f r .

Z u  S  1 2 :

Dj-e i.rn Gesetz gewählte Definition des öffentlichen Auftraggebers

umfaßt außer das Land Wien (die Gerneinde lvien) auch die Rechtsper-

sonen, auf die das Land Wien (die Gerneinde I ' I ien) naßgebl ichen Ein-

f1uß hat (s iehe auch zu 3.  i rn Al tgerneinen Tei l  auf Sei te 5),  Da



auf crund der Kompetenzbestirnmung des S 6 Abs. 1 Z 3 Bvergc den
Ländern eine Regelungskornpetenz tibertragen lrurde, war die Bestin-
rnung in S 12 Abs. 1 Z 3 notwendig.

Ausgenonmen sind, sieht man von Sektorenbereich ab, Unternehroun-
qen, die gewerblicher Art sind. Für die Auslegung der rgesrerbsmä-

ßigen Tätigkeitrr von Unternehnungen konnt eine Orientierung am ce-
werbsrnäßigkeitsbegriff der Gewerbeordnung 1973 und der diesbezüg-
lichen Judikatur der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts in Be-
tracht. Genäß S 1 Abs. 2 Generbeordnung wird eine Tätigkeit ge-
werbsnäßig ausgeübt, wenn sie selbständig, regelmäßig und in der
Absicht betr ieben wird, einen Ertrag oder sonstiqen wirtschaft l i -
chen Vortei l  zu erzielen, gleichgült ig, für ! ,relche Z$/ecke dieser
bestinrnt ist.

Zu  S 13  Abs.  1  und Abs.  2 :

Da das Vergabegesetz nicht unrnittelbar für private Auftraggeber
(S 6 Abs. L Z 3,  gi I t ,  s ind diese vertragl ich zur Einhaltung des
Landesvergabegesetzes zu verpf l ichten. Bei  den in Abs. 2 genannten

Auftraggebern handelt  es si-ch un pr ivate,  die durch die öf fent l i -
che Hand massiv f inanziel- l  unterstützt  l rerden und deshalb in einen
Abträngigkei tsverhäItnis stehen. Eine nehr als sOgige direkte Sub-
vent ionierung so11 eine cleichsteLlung des pr ivaten Auftraggebers

rni t  e inern öf fent l ichen bewirken. Da die Einbeziehung solcher pr i -

vater in das Gesetz den Landesgesetzgeber ebenfal- Is aus konpetenz-
rechtlichen cründen verwehrt ist, wurde in dieser Bestimmung vor-
gesehen, daß Private nur dann Förderungsrnittel vorn Land erhalten
dürfen, wenn sie sich vertraglich verpflichten, die Bestirnrnungen

dieses Gesetzes einzuhalten. Urn nicht auch Aufträge über bestirnrnte

Einr ichtungen der Infrastruktur (et l ra im Freizei tbereich etc.) ,
die zum Teil auch der Wiener Landes-wohnbauförderung zugänglich
sind und deren Übernahne nit den 3. Wohnrechtsänderungsgesetz,

BGB].  Nr.  800/1993, ausdrückl ich auch gerneinnützigen Bauverei-

nigungen ( ttWohnurnf eldnaßnahnentr) ernöglicht wurde, dem Geltungs-

bereich dieses Gesetzes zu unterwerfen, wurde irn letzten Satz eine
diesbezügl iche Klarstel lung getrof fen.
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Z u  S  1 3  A b s .  3 3

Diese Bestinnung gibt Art. 2 Abs. 2 der Lieferkoordinierungsricht-

l inie wieder.

Z u  S  1 4 :

Die Z 1 ste11t eine Abqrenzung der Landeskonpetenz zur Bundeskom-
petenz dar;  ein öf fent l icher Auftraggeber im Sinne des S 12 ist

dann nicht den Wiener Landesvergabegesetz zu unterwerfen, wenn er

auf Grund der f nanspruchnahrne von Bundesförderungen an eine bun-

desrecht l iche Vergabevorschr i f t  gebunden ist .  In diesen FatI  würde
die Anwendbarkeit der Vergabevorschrift des Bundes der des Landes-
vergabegesetzes vorgehen (siehe z.B. S 1 Abs. 3 Bundesvergabege-

setz).  Die Z 2 -  4 setzen Best immungen der EU-Richt l in ien um.

Zurn 2.  Tei I  (Al lqeneine Best i rnrnunqen):

Z u  S  1 5 :

Die Begri f fsbest inrnungen or ient ieren sich in wesent l ichen an den

Inhalten der EU-Richtlinien und an den vergleichbaren Inhalten der

überarbei teten Fassung der ö-Norrn A 2050.

Z u S 1 5 A b s . 6 Z 2 :

Al-s Stadt llien-Unternehrnen sind irn Sektorenbereich

Stadtvrerke (Verkehrsbetr iebe, Elektr iz i tätsv/erke,

stat tung) und die MA 31 zu nennen.

Z u S 1 5 A b s . 6 Z 5 :

die Wiener

Gaswerke und

Die Auftragsvergabe an Bietergemeinschaften ist für den öffentli.-

chen Auftraggeber deshalb rnit einern Risiko behaftet, da für diese

keine Vorschriften über Haftungskonditionen bestehen. Dem öffent-

lichen Auftraggeber wird daher die Möglichkeit gegeben, die Ertei-

lung des Zuschlages davon abhängig zu nachen, daß aI le Mitgl ieder

einer Bietergeneinschaft gegenüber den öffentlichen Auftraggeber
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soLidar isch haften. Die Bietergerneinschaften sind in der Wahl der

Rechtsforn vö11i9 frei .

Z u € 1 5 A b s . 7 2 4 2

Bei der Angebotsfrist handelt es sich um eine rnateriell-rechtliche
Frist,  in die ex definit ione die Tage des postlaufes einzurechnen
sind. Zur Einhaltung der Frist ist daher das rechtzeit ige EinLan-
gen beirn Enpfänger erforderlich. Für das Ende der Frist wird des-
halb auf einen zeitpunkt abgestellt, da in der praxis das Ende
einer Ausschreibungsfrist oft rnit dern zeitpunkt der Anbotseröff-
nung zusarunenfäI1t.

Zu  S 15  Abs.  9 :

Jede Erstel lung eines Bauvrerks stel l t  gleichzeit ig auch eine Bau-
maßnahne dar.

Verqabeverfahren:

Die al lgemeinen Grundsätze f inden, s ieht nan von einigen Ausnahnen

irn Sektorenbereich ab, auf särntliche Verfahren nach dem vorliegen-

den Gesetz esents/urf Anwendunq.

Z u  S  1 6 :

Die gegenständl-iche Bestirnmung hat programmatischen Charakter und

lrird überdies al-s Auslegungsnaxine für das gesarnte cesetz heran-

zuziehen sein.  Die Absätze 2,  3,  4 und 5 entsprechen wört l ich g 10

Abs. 2,  3,  4 und 5 des Bundesvergabegesetzes. Abs. 2 stel l t  e ine

vöLkerrechtlich zulässige Beschränkung des GLeichbehandlungsgebo-

tes dar, Abs. 3 dient dern Schutz vor Sch$rarzarbeit in österreich.

Da eine Beurteilung der Uns/eltqerechtigkeit schwierige Sachfragen

aufwerfen kann, die zu unverhältnisrnäßig hohen Sachverständigen-

kosten führen kann, wurde irn Abs. 6 durch den zweiten Satz eine

Einschränkung normiert.
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Z u  S  1 7 :

Aus S 17 erqibt  s ich das Pr inat des of fenen Verfahrens,.  e in nicht
offenes Verfahren oder ein Verhandlungsverfahren sind ausnahrns-
weise nur dann zulässig,  wenn einer der in SS 56, 60, 61 und 72
angeführten Ausnahmetatbestände vorliegt. Danit wurde irn rnteresse
der Transparenz und des Wettbewerbes entsprechend der bisherigen
selbstbindung der öffentlichen Auftraggeber der vorrang des offe-
nen Verfahrens auch gesetzlich norrniert. Die verr+endete Ternino-
l-ogie entspricht der Terninologie des Eu-Rechtes: Das offene Ver-
fahren entspr icht in wesent l ichen der rröf fent l ichen Ausschrei-
bungrt ,  das nicht of fene Verfahren ist  ein zweistuf iges Verfahren,
in welchern in einem ersten schritt der ein spezieJ.les produkt an-
bietende Markt erkundet wird und in einern zweiten Schritt dann
Unternehmer, die für die öf fent l iche Hand aIs Auftraggeber inte-
ressant s ind, aufgefordert  v/erden, ein Anbot zu legen. Das Ver-
handlungsverfahren entspricht, wenn man vom Erfordernis der öf-
fentlichen Bekanntnachung in bestirnrnten Fällen absieht, irn wesenr-
l - ichen der t t f reihändigen Vergaberr .

Im Sektorenbereich gi l t  d ie Sonderregelung des S 83. Auftragqeber
im Sektorenbereich können frei  zwischen dem offenen, dem nicht of-
fenen Verfahren oder dem verhandlungsverfahren wäh1en. Hiezu sei
das Bundesvergabegesetz wie folgt  z i t ier t :
r rDlese Sonderregel-ung entspr icht der rechtspol j . t ischen Erwägung,
daß diese Auftraggeber bisher überwiegend keinen vergaberecht l i -
chen Regelungen unterlagen und daher Beschränkungen ihrer privat-

autonornie nur in den EWR- bzel. Ec-rechtl_ich erforderlichen I"Iin-
destausrnaß erfolgen sol-Iten. Außerdern soll-en solche Auftraggeber,
die ja auch auf den Markt gewerbsnäßig tät ig s ind, nicht durch die
Auferlegung strengerer Regeln gegenüber gleichartigen Unternehmun-
gen aus anderen EwR- bzw. Ec-Staaten l,Iettbes/erbsnachteile erl-ei-
den.  r l

Z u  S S  1 8  -  2 6 :

Diese Bestimmungen stellen eine Wiederqabe von Regelungen der
ö -Norn  A  2o5O da r .
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Z u  S  2 1 :

Die Bestirnrnungen über die

ses sol len gewährleisten,

Verhandlungrsverf ahren ein

di .eser Zielsetzung dienen

des EIiR- bzw. Eu-Rechtes,

setzesentwurfes ungesetzt

öffentLiche Erkundung des Bewerberkrei-

daß auch bei nicht offenen Verfahren und

größerer Bieterkreis angesprochen wirdi

zahlreiche Bekanntmachungsvorschriften

welche i rTr 3.  TeiL des vorLieqenden Ge-

vrerden .

In der Führung des l{j-ener Auftragnehnerkatasters wird dern Erfor-

dernis der ausreichenden Marktübersicht hrohl Rechnung getragen.

EllR-Angehör j-ge können unter den gleichen Voraussetzungen wie fn-

Länder in den Wiener Auftragnehmerkataster eingetragen werden. Auf

eine Regelung dahingehend, daß nur Bieter, die irn Auftragnehmerka-

taster eingetragen sind, bei  der Zuschl-agsertei  lung berücksicht igt

werden dürfen, wurde verzichtet .  Eine solche Norn hätte nänl_ich

zur Voraussetzung, daß die Nichtaufnahrne in den Auftragnehnerka-

taster in Rechtsmittelweg bekärnpfbar sein rnüßte. Wenn man sich

daher nicht wie bisher nit der internen Führunq des Katasters be-

gnügen r^ri1l, sondern eine gesetzliche Regelung getroffen trerden

soII ,  er langt der einzelne Rechtsansprüche auf Aufnahne bzr,r ,

Löschung. Auf diesen zusätzLichen Adrninistrat ions- und Personal-

auferand ist  der l - lagistrat  derzei t  n icht eingestel l t .  Die Führung

des Auftragnehmerkatasters durch die Stadt Wien sol l  daher -  bei

Vergaben über den Eu-Schwel lenwerten -  ledigl ich eine Service-

leistung für Bieter darsteLIen, die s ie von der Verpf l ichtung

ent lastet ,  ihre wir tschaft l - iche, f inanziel- le und technj-sche Lei-

stungsfähigkei t  bei  jeder Bewerbung für einen Einzelauftrag neuer-

l ich nachzuweisen. Es soLLte daher in der Ausschreibung sei tens

der vergebenden Stelle darauf hingewiesen werden, daß die lrlöglich-

keit besteht, sich in Laufe eines konkreten Vergabeverfahrens vor

Erteilung des Zuschlages in den Auftragnehrnerkataster eintragen zu

lassen .

Darf aber von einer öffentlichen Vergabebekanntrnachung Abstand ge-

nonnen hterden, wie z.B. in Dringl ichkei tsfäl  len, ist  ua auch auf

die eingetragenen Bieter in Auftragnehmerkataster zurückzugreifen.



z u  s  2 7  A b s .  5 :

Bei den hier angeführten Übereinkonmen handelt es sich um das

Übereinkonrnen über ArbeitskLauseLn in öffenttichen Verträgen

(Nr.  94),  das Übereinkommen über den Lohnschutz (Nr.  95) und das

Übereinkornrnen über die Anwendung der crundsätze des Vereinigungs-

rechtes und des Rechtes zu Kollektiwerhandlungen. Obwohl diese

Übereinkommen nur für den Bund verbindlich sind, ist wohL irn Ein-

klang nit den einschlägigen EWR- bzhr. Eu-Vorschriften von all-en

Auftragnehmern dj.e Einhaltung säntlicher arbeits-, lohn- und

soz ialrecht l icher Vorschr i f ten zu ver langen, die an Ausführungsort

naßgebl ich sind. Die Beachtung der einschlägigen arbei tnehmer-

schutzrecht l ichen Vorschr i f ten sowie der kol lekt ivvertragsrecht-

lichen Regelungen aIs feste Bestandteile des Vergabevertrages sol_l

durch diesen Absatz sichergestel l - t  hrerden. Nach Zuschlagsertei  lung

kann der Auftraggeber gegen den Auftragnehrner daher erforderli-

chenfalls die Einhaltung der genannten Regelungen auf Grund des

Leistungsvertrages in Klagewege durchsetzen.

Z u  S  2 7  A b s .  6 :

In den Ausschreibungsunterlagen ist ausdrücklich darauf hinzuwei-

sen, daß die arbei ts- ,  Lohn- und soz ia lrecht l  ichen Vorschr i f ten

bei der Wirtschaf tskanner Wien bzw. bei der Kammer für Arbeiter

und Angestel l te für ! { ien zur Einsichtnahme durch interessierte

Bieter und Bewerber berei tqehalten werden.

Z u  S  2 7  A b s .  . 7 :

Im Sinne der Rechtssicherhei t  ist  in

auf die Anwendbarkeit des jeweiligen

Z u  S  2 8  A b s .  1 :

den Aus schre ibungsunterlagen

Vergabegesetzes hinzuweisen.

Eine vol lständige und neutrale Beschreibung sind an sich cegen-
sätze und srerden in der Regel nur dadurch verwirkLicht $rerden kön-

nen, daß einerseits eine rnögl ichst genaue Beschreibunq des ge-

wünschten Produktes erfolgt, urn den Firrnen Klarheit darüber zu
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geben, welches Produkt begehrt wird, andererseits aber durch Zu-
Lassung von Alternativen erreicht v/ird, daß al-Ie auf den Markt
befindl-ichen Produkte angeboten werden können.

Z u  S  2 9 :

Bei der vergabe von Aufträgen sind besondere Ausschreibungserfor-
dernisse hinsichtr ich der technischen spezi f ikat ionen zu beachten.
Diese besonderen Ausschreibungserfordernisse stelLen die unsetzung
des Art .  8 der Lieferkoordinierungsr icht l in ie,  des Art .  10 der
Baukoordinierungsr icht l in ie,  des Art .  14 der Dienst le istungsko-
ordinierungsr icht l  in ie und des Art .  18 der sektorenr ichtr in ie dar.

Z u  S S  3 4  -  3 6 :

Die Regelungen der ss 34 -  36 or ient ieren sich an den erund'satzen
der ö-Norn A 2050. Anders als während der Zuschlagsfr ist  (vgL.
s 48 Abs. 1) ist während der Angebotsfrist eine Angebotsänderung
genäß S 35 -  der ö-Norn A 2O5O entsprechend - .2u1ässi9.  S 36 ent-
hält eine Regelung über die Vergütung für die Ausarbeitung der
Angebote. Entschädigungen für Angebote werden dann in Aussicht zu
stellen sein, wenn bei besonders aufwendigen Angteboten umfang_
reiche Konstruktionsarbeiten geleistet oder rängere untersuchungen
durchgeführt hrerden. Es sor.1 dabei nicht der gesamte, mit der An-
gebotsstellung verbundene Aufhrand ersetzt hrerden, sond.ern nur ein
Äquival .ent für die über den übl ichen ceschäftsaufwand hinaus-
gehenden Kosten geleistet s/erden.

Z u  S  3 7 :

s 37 enthä1t taxat iv al le jene nach der Liefer-  und Baukoordinie-
rungsr ichtr in ie sowie der Dienstreistungskoordinierungsr ichtr in ie
zulässigen Ausschlußkriterien hinsichtrich der Eignung von an ver-
gabeverfahren beteiligten Unternehmen. Nach S 32 Abs. L Z 4 ist
die schwere verfehlung von öffentlichen Auftraggeber nachweislich
festzustellen und sonit die Nachweiserbringung durch den unter-
nehmer unzulässj-g (EwR- bzw. Eu-recht l iche Vorgaben).  Hingegen
kann aber nach s 16 Abs. 3 ein Nachweis vom unternehner verrangt
hrerden ' daß eine verwaltungsstrafrechtliche Verurteilung gernäß den
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Ausländerbeschäftigunqsqesetz nicht vorliegt (durch Bestätigung

der zentraLen Verwaltungsstrafevidenz des Bundesministeriurns ftir

Arbei t  und Soziales),  Für die Feststel lung der Zuverlässigkei t

nach S 37 Abs. l- Z 5 und 6 ist von Bedeutung, daß der Auftragneh-

mer sohrohL in seinern Herkunftsland, a1s auch irn Land des öffent-

lichen Auftraggebers seiner Verpflichtung zur Zahlung von Sozial-

beiträgen, Steuern und Abgaben nachkommt. Nachweise hinsichtlich

der berufLichen Befugnis ausländischer Unternehrner können gernäß

Abs. 2 z L beL den in Anhang III enthal-tenen Berufsregistern an-
gefordert werden. Außerdern benötigen ausLändische Unternehner

entweder die Nachsj-cht vom vorgeschriebenen Befähigungsnachweis

nach der österreichischen cevrerbeordnung oder die cleichhaltung

ihrer Befähigung rnit einer inländischen Befähigung durch den Lan-

deshaup tnann  (SS  373c  und  d  de r  cewo  J .973  i . d ,g .F . ) .

Z u  S S  3 8  -  4 1 :

SS 38 -  41 enthal ten abschl- ießend al- le EWR- bzsr.  Eu-recht l ich zu-

lässigen Nachweise, welche von einem Unternehrner hinsicht l ich sej . -

ner Eignung verl-angt rrerden können. Die Zurverfügungstellung ent-

sprechender Daten durch die Bewerber oder Bieter selbst erscheint

aus datenschutzrecht l - icher Sicht unbedenkl ich. Särnt l iche in SS 38
- 41 vorgesehenen Nachvreise können kurnulativ verlangt werden, so-

fern die Nach$/eise durch den cegenstand des Auftrages gerechtfer-

t igt  s ind. Der Auftraggeber muß al lerdings die berecht lgten Inte-

ressen des Unternehmers zun Schutz seiner technischen Betr iebsqe-

heimnisse berücksicht iqen.

Z u  S S  4 2  u n d . 4 3 :

Die in S 42 Abs. 1 vorgesehene Verschwiegenheitspfl icht ist aus
datenschutzrechtLicher Sicht bedeutsam.

S 42 Abs. 2 sieht ein Verhandlungsverbot bei offenen und nicht
offenen Verfahren vor. Wenn auch im Vergleich zum Bundesvergabe-
gesetz hier nur ein abgeschr^rächtes Verhandlungsverbot norrniert
r^/urde, steht dieses Verhandlungsverbot dennoch in Einktang nit
EWR- bzr^r. EU-Recht, zumal eine Ungleichbehandlung von Bietern

untersagt wird.
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S 43 Abs. 1 sol l  d ie Transparenz der Vergabe öffent l icher Aufträge
erhöhen; dies soll dadurch erreicht vrerden, daß die Möglichkeit
der Tei lnahme an der Angebotseröffnung geschaffen wird.

Z u  S  4 5 :

Diese Bestirnrnung sieht für bestimmte irn Gesetz angeführte Fäl1e
eine vertiefte Angebotsprüfung vor.

Z u  S  4 6 :

Der Niederschr i f t  konmt vor aLlen i rn FalLe eines al l fä l r iqen Nach-
prüfungsverfahrens Bedeutung zu.

Z u  S  4 7 :

S 47 enthäl t  jene Kri ter ien, die zu einer Ausscheidung von Ange-
boten noch vor der genäß s 48 Abs. 2 durchzuführenden Bestbieter-
ermittlung führen. Hinsichtlich der gemäß Z 1 nangels Eignung des
Bieters auszuschl- ießenden Angebote ist  auf die Best i rnnung des S 37
Abs. 2 des vor l iegenden Gesetzesentsrurfes zu verweisen, welche die
den EI{R- bzw. EU-Recht entsprechenden Eignungskriterien enthält.

Hier ist  nochnals auf S 16 Abs. 3 zu verweisen. Der Nachweis,  daß
eine wesent l iche Verletzunq des Aus länderbeschäft igungsgesetz es
durch den jewei l igen Bieter (oder Subunternehmer) nicht festge-
stel l t  wurde, ist  in jedem FaJ- l  beizubr ingen (Entschl ießung des
Na t iona l ra tes  vom 1 ,0 .  Ju l - i  L992 ,  E  64  -  NR XVI I I .  cp ) .

zu ss 48 und 49:

Das für die Auftragsvergabe rnaßgebliche Bestbieterprinz ip führt
zur Zuschlagsertei lung an denjenigen Bieter, dessen Angebot unter
Berücksichtigung a11er wirtschaft l ichen und technischen cesichts-
punkte am besten entspricht. Zu den wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten zäh1en auch aIle kostenhrirksamen Faktoren, wie z.B. die Kosten
für einen Betrieb und die zu erwartenden Serviceleistungen, ein-
schl ieß1ich einer alLenfal-Ls für erforderl ich gehaltenen Ersatz-



teillagerhaltung, ferner auch die celrährLeistung und deren Durch-
setzbarkeit. Der niedrigste Angebotsprej.s ist demnach nur dann
ausschlagqebend, wenn die Angebote irn übrigen voLIkornmen gleich-
wert ig sind. Hinsichtl ich der naßgeblichen Kriterien darf auf S 22
Abs. 2 verwiesen rrerden.

Die SS 48 Abs. 3 und 49 setzen die Bestirnrnungen der Lieferkoordi-
nierungsrichtl  inie (Art.  27, Art.  7 und Art.  9 Abs. 3), der Bau-
koordinierungsrichtl inie (Art.  30 Abs. 4, Art.  I  und Art.  11 Abs.
5) und der Dienstleistungskoordinierungsrichtl inie (Art.  37) un.

Z u  S S  5 0  b i s  5 4 :

Diese Besti.nmungen enthaLten die sich aus der Liefer- und Baukoor-
dinierungsr ichtf  in ie sowie der Dienst le istungskoordinierungsr icht-

linie ergebenden gerneinsamen, im Vergabeverfahren zu beachtenden

rnater iel l - recht l ichen Fr isten. Besondere Fr istbest innungen ent-

ha l ten  übe rd ies  d ie  SS  57 ,  63  f ,  69 ,76  f  und  99 .  S iehe  A r t .

l -0 -  12 der Liefer-  und der Baukoordinierungsr icht l in ie,  Art .
18 -  20 der Dienst le istungskoordinierungsr icht l in ie und Art .  26

sowie Art .  28 Abs. 1 -  3 der Sektorenr icht l - in ie.

Die rnater iel l - recht l - iche Fr isten-Regelung in S 54 enthäl t

Regel-ungen der Verordnung (EWG, EURATOM) Nr.  1182/71 vom 3. Juni

197I zvr Fest l -egung der Regeln für die Fr j .sten, Daten und Termine

( A B 1 .  N r .  L  1 2 4  v o n  8 . 6 . 1 9 7 ! ,  S e i t e  1 ) .

Z u  S  5 5 :

Diese Bestinmunq enthält Bekanntnachungsvorschriften, die den

Liefer-  und Bauaufträgen sowie den Dienst le istungsaufträgen gemein

sind. Bekanntrnachungen sind dern Ant für arntliche Veröffentlichun-

gen der Europäischen ceneinschaften unter Verhrendung der Muster in

den Anhängen IV - XII des vorliegenden cesetzesent\^rurf es zu über-

mitteln. Auch hat eine Veröffentlj.chung in ArTrtsblatt der Stadt

l'Iien zu erfolgen. l,ieitere Bekanntnachungsvorschriften sind in den

Hauptstücken 1- 4 des 3.  Tei les zu f inden. Für die Vorlage der

Kundmachung in Antsbl-att der Stadt Wien ist das Datun der Absen-
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dung an das Arnt für öffentliche Veröffentlichungen und nicht das

voraussichtliche Datun des Erscheinens des Antsblattes relevanc.

Zu den Hauptstücken 1 -  4 des 3.  Tei les:

In diesen rtBesonderen Bestinmungentr werden gesondert die nur die

Liefer- oder Bau- oder Dienstleistungen betreffenden Eu-vorschrif-

ten wiedergeqeben. Die begünstigenden Bestirnmungen des 4. Haupt-

stückes des 3.  Tei les für den Bereich der Wasser-,  Energie- und

Verkehrsversorgung durch Stadt Wien-Unternehnen sowie für den

Tel-ekornrnunikationssektor stützen sich auf das für diesen Bereich

weniger strenge EWR- bz!r, EU-Recht. Auch für Dienstleistungen des

Anhanges XV qrar in den SS 71 und g1 Eu-konforrn eine Sonderregelung

zu tref fen, da für derart ige Leistungen eine AbvJicklung des Ver-
gabeverfahrens nach den Bet innungen des 2. Tei fes dieses Gesetzes

nicht mögl ich ist .

Zur Art  des Verqabeverfahrens 3

Auf die genäß. Art .  6 der Lieferkoordinierungsr icht l in ie,  Art .  7

der Baukoordinierungsr icht l in ie bzw. Art .  11 der Dienst le istungs-

koordinierungsr icht l in ie vorgesehene freie Mögl ichkei t  der Auswahl

des of fenen bzw. nicht of fenen Verfahrens wurde verzichtet .

Für den Sektorenbereich besteht jedoch weitgehend Wahlfreihei t

hinsicht l ich des durchzuführenden Vergabeverfahrens, wenn vorher

ein Aufruf  zun Wettbelrerb erfolgt  ist  (s iehe S 83).  Ein Aufruf  zum

llettbewerb kann auf drei verschiedene Arten erfoLgen. Ein Aufruf

zun Wettbewerb durch eine regehnäßige Bekanntmachung ist nur bei

(kunulat iven) Vorl iegen der in Abs. 2 genannten Voraussetzungen

zu Iäss ig .

Die Best imnungen der SS 56, 60 bis 62, 72 und 73 sowie 83 und 84

enthal ten Kr i ter ien für das bei  Liefer- ,  Bau- und Dienst le istungs-

aufträgen zu rrrählende Vergabeverfahren entsprechend der oben zi-

tierten Richtlinienbestirnmungen. Desvreiteren sind Bekanntrnachungs-

und Berichtspfl-ichten entsprechend der vorgabe der EU berücksich-

t i g t .



rn den ss 50 - 54 sind die sich aus der Liefer- und Baukoordinie-
rungsrichtJ. inie sowie aus der Dienstleistungskoordinierungsricht-
linie ergebenden gemeinsanen, in Vergabeverfahren zu beachtencren
nateriel l-rechtl ichen Fristen verarbeitet.  Besond.ere Fristbestin-
nungen, r'/eLche auf Grund der Eu-vergaberichtrinien (einschließlich
der Sektorenrichtl inie) zu beachten sind, f inden sich in den
S S  5 7 ,  6 3  -  6 4 ,  6 9 , 7 6  -  7 7  u n d  9 9  d e r  H a u p t s t ü c k e  1 -  4  d e s
3 .  T e i l e s .

während S 55 die aLlen Verfahren imnanenten geneinsanen Bekannt_
rnachungsvorschriften enthält - Bekanntnachungen si.nd dem Ant für
arntliche veröffentrichungen der EG unter verr^rendung der Muster in
Anhang IV - XII zu übernitteln -, sind weitere für jede Vergabeart
besondere Bekanntnachungsverpf l ichtungen den SS 5g _ 59, 65 _ 66,
70 ,7A  -  79  und  90  -  92  zu  en tneh rnen .  S  58  s ieh t  h iebe i  en t_
sprechend den Art .  9 Abs. 1 der Lieferkoordinierungsr ichtr  in ie
ei-ne besondere verpf l ichtung zu einer (unverbindr ichen) vor infor-
mat ion über al l -e Lieferaufträge, die öf fent l iche Auftraggeber in
den folgenden zwö1f lUonaten zur Vergabe br ingen, vor.  S 59 enthäl t
hinsichtt ich vergebener Lieferaufträge besondere Bekanntrnachungs-
p f l i ch ten ,  we lche  s i ch  aus  A r t .  9  Abs ,  3  de r  o .g .  R i ch t l i n i e  e r_
geben. Die SS 65 -  66 sowie die SS 78 -  79 enthal ten die bei  eau-
aufträgen bzw. Dienst le istungsaufträgen anzuwendenden paraLlel-be-

stirnmungen zu SS 58 und 59 des vorliegend.en Gesetzesentwurfes .
s 90 regel-t ein für den sektorenbereich - gernäß ArE. 22 der sekto-
renr icht l in ie -  speziel l  bestehendes systen regelrnäßiger vor infor-
mat ionen.

z u  s  8 2 :

Diese Bestirnmung

un, indem sie die

setzt  die Art .  6 bis 1,1

für den Sektorenbereich

der Sektorenr icht l inie

besonders gel tenden Aus-
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nahrnen von Anwendungsbereich des vorliegenden cesetzentwurfes
fest legt.

Z u  S  8 6 :

Dieser Paragraph enthäLt Bestirnmungen über d.ie anzuwendenden Aus-
wahrkriterien für Benerber irn nicht offenen verfahren und im ver-
handlungsverfahren, sofern kein prüfsysten gemäß s 82 eingerichtet
i s t .

Z u  S  8 7 :

Das Prüfsystem dient der Beschreunigung des nicht offenen verfah-
rens oder des verhandlungsverfahrens. Der Auftraggeber hat jeder-
zei t  e ine Liste von Behrerbern zur Verfügung, die die von ihn auf-
gestellten objektiven Regeln und Kriteri.en erfüI1en. !{ird von Land
von der Möglichkeit dieses rrpräqualifikationsverfahrensrr Gebrauch
genacht ' so ist das jeweilige prüfsysten, unter vere/endung des irn
Anhang xr zum vorliegenden cesetzentwurf enthaltenen Musters be-
kanntzumachen.

Z u  S  9 3 :

Hier wird eine Mitteilungspfricht gegenüber der EFTA-überwachungs-
behörde norrniert ,  soweit  e ine solche zur s icherung der Erfül lung
der von österreich übernonnenen vörkerrechtlichen verpflichtungen
erforder l- ich ist  (s iehe auch Erläuterungen zu S LO5).

Zun  4 .  Te i l  (Rech tsschu tz ) :

Bestimnungen über den Rechtsschutz waren der österreichischen
Rechtsordnung bisher vollkornmen frend. österreich ist nun aber auf
Grund der irr Anhang xvr des EwR-Abkom[ens übernornmenen Rechtsmit-
terrichtli-nie verpflichtet, für Vergaben oberhalb der in den ein-
zelnen Eu-Richtlinien vorgesehenen schwellenwerte bestirnmte
Rechtsschutzeinrichtungen vorzusehen.
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Diese Richt l in ie ver langt nun eine MögLichkei t  zur Beseit igungt

behaupteter Rechtsverstöße oder zur Hintanhaltung weiterer Schädi-

gungen des Bieters durch einstwei l ige Verfügungen, ferner die Mög-

lichkeit, rechtswidrige Entscheidungen des Auftraggebers für nich-

tig zu erklären sowj.e einen Schadenersatzanspruch für den rechts-

widrig geschädigten Bieter. Bei der Ausgestaltung dieser Rechts-

schutzrnechanisrnen r,rird den innerstaatlichen Rechtsordnungen weit-

gehend freie Hand gelassen, insbesondere können die entsprechenden

Entscheidunqsbefugnisse auf verschiedene Behörden aufgeteiLt

I^rerden .

Der Entwurf sieht zurn Schutz einzelner Bieter vor Benachte i 1 ign:ng

vor,  daß
- Ausschreibungsunter lagen (of fenes Verfahren) bzw. Aufforderungen

zur Bewerbung (nicht offenes Verfahren und Verhandlungsverfah-

ren) auf EinhaLtunq des Verbotes der Aufnahme diskrirninierender

Bestimmungen,
- die Ablehnung der Teilnahme von Bee/erbern an einern nicht offenen

Verfahren auf ZuLässigkei t  und
- Zuschlagserteilungen auf ihre ordnungsmäßigkeit

überprüf t r'irerden können .

Z u  S  9 4 :

Durch die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens wird das Ver-

gabeverfahren vorerst nicht gehemnt. Der beschlrerdef ührende Unter-

nehmer kann jedoch bein VergabekontroL l -senat eine einstwei l ige

Verfügung zur Aussetzung des Vergabeverfahrens in der Dauer bis zu

einern Monat beantragen (siehe S 100).

Z u  S  9 5 :

A1s nachprüfende unabhängige Instanz ist der beim Amt der wiener

Landesregierung einzurichtende Vergabekontrollsenat vorqesehen.

Die Beschränkunq auf eine unabhängige Nachprüfungsinstanz wurde

aus cründen der Verfahrensbeschleunigung gewählt.

Irn Verfahren vor dem Vercrabekontrol lsenat findet das Avc 1991 An-

wendung.



Z u  S  9 6 :

Das Nachprüfungsverfahren gliedert sich in ein Vorverfahren und

ein Hauptverfahren. All,e Entscheidungen der Vergabestelle, die vor

Erteilunq des Zuschl.ages ergehen, sind den Vorverfahren zu unter-

ziehen. Das Vorverfahren hat den Zr^/eck zu erfüllen, die Vergabe-

stelle auf Fehler aufrnerksam zu machen und ihr die Möglichkeit zu

bieten, diese rasch und ohne großen Verwaltungsaufwand zu beheben.

Tn jenen _Fä11en, in denen der Auftraggeber von der Richtigkeit

seiner Entscheidung überzeugt ist, dient die schriftliche frlittei-

Lung des wesentlichen Sachverhaltes sowie seiner Rechtsneinung an

\.n. den Unternehner der Vorbereitung und sonit rascheren Abwicklungf

des Hauptverfahrens.

Z u  S  9 8 :

Diese Bestimmung enthäIt - irn Hinbl-ick auf die Effektivität des

Vergabeverfahrens - bewußt kurz bemessene Antragsfristen.

Z u  S  9 9 :

Wesent l ich für die Effekt iv i tät  des Rechtsschutzes in Vergabesa-

chen ist die Bestinrnung des Abs. 2, wonach der Vergabekontrol-l--

senat ej-n Nachprüfungsverfahren nur insoweit durchzuführen hat,

a1s die Entscheidung, deren Rechtswidr igkei t  behauptet wird,  für

den Ausgang des Vergabeverfahrens von r,resentl- ichern Einf1uß ist.

Von wesentlichern Einf1uß für den Ausgang des Vergabeverfahrens ist

eine Entscheidung der vergebenden Stell,e dann, hrenn sie - bei

rechtnäßigenr Vorgehen - zur Zuschlagsertei lung an einen anderen

Bieter bzw. Beererber geführt  hätte.  fst  d ies nicht der Fal1,  so

ist ein Antrag auf Durchführung des Nachprüfungsverfahrens durch

den VergabekontroLlsenat a l i rn ine zurückzuvreisen. Diese Einschrän-

kung ist EWR- bzw. Eu-rechtlich zulässig, da nur die Rechtswidrig-

keit solcher Entscheidungen zu Wettbe!,rerbsverzerrungen führen

kann, deren Hintanhaltung Zr,reck des EWR- bzw. Eu-Rechtes ist.
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Nach erfolgtem Zuschlag ist der Vergabekontrol-lsenat nur zur über-

prüfung der Bestbieterernittlung zuständig. Hat der öffentl-iche

Auftraggeber den Zuschlag berei ts ertei l t ,  so ist  e ine nachträg-

liche Aufhebung des zuschlages aus cründen des privatrechtlichen

Vertrauensschutzes nicht nöglich.

Z u  S  1 0 0 :

Entsprechend den Bestinmungen der Rechtsmittelrichtlinie kann der

Vergabekontrollsenat in Nachprüfungsverfahren auch einstweilige

Verfügungen erlassen. Abs. 1 enthäIt ein besonders zu beachtendes

Abwägungsgebot und es ist überdies auf den crundsatz der Verhält-

nisnäßigkei t  Bedacht zu nehrnen. Eine a1lenfa1ls gernäß Abs. 3 er-

forder l iche Sicherstel lung wird durch Bescheid aufzutragen sein.

Nach Abs. 2 i-st eine einstweilige Verfügung nur so lange rnög1ieh,

a1s kein Zuschlag erteilt vrorden ist. Ab dern Zeitpunkt des Zu-

schlages stehen dern übergangenen Bieter nur noch Schadenersatz-

ansprtiche offen.

Gemäß Abs. 6 kann eine einstwei l ige verfügung beim Verwaltungsge-

richtshof und Verfassungsgerichtshof angefochten hrerden.

Z u  S  1 0 1 :

Unter Entscheidung ist  hier nicht der Zuschlag zu verstehen, son-

dern die Aufnahrne einzelner Besti.rnrnungen j"n öffentliche Bekannt-

machungen und Ausschreibungsunterlagen durch den öffentlichen Auf-

traggeber. Das Nachprüfungsverfahren vor den Vergabekontrollsenat

endet ni t  Bescheid.  Vor Ertei lunq des Zuschlages kann der Ver-

gabekontrollsenat rechtswidrige Akte des öffentlichen Auf-

traggebers (2.B. Ausschreibungsbedingungen) aufheben.

Z u  S  1 0 2 :

Diese Bestinmung enthäIt besondere Entscheidungsfristen für das

Nachprüf ungsverf ahren.
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zu  ss  103  und  105 :

Diese beiden Bestirnrnungen bedeuten eine Umsetzung der Rechtsnit-

telsektorenrichtl inie und kommen nur im Bereich der Sektoren zur

Anvrendung.

Z u  S  1 0 5 :

Die Rechtsmittelrichtl,inien sehen einen Korrekturnechanismus vor,

der im wesentl-ichen aus der Aufforderung der EFTA-Überwachungsbe-

hörde an den vertragsstaat, einen Verstoß qegen die Vergabevor-

schriften zu beseitigen und entsprechenden Mitteilungen des be-

troffenen Staates an die EFTA-Überwachungsbehörde besteht. Un

ihren l.{itteilungspf lichten genügen zu können, müssen die zuständi-
gen Bundesdienststellen über die notwendigen Auskünfte und Unter-

lagen verfüqen. Diese Bestinnung entspricht der Verpflichtung des

Landes genäß Art .  16 Abs. 4 B-VG, Maßnahnen zu tref fen, die in

seinern selbständigen Wirkungsbereich zur Durchführung von Staats-

verträqen erforder l ich sind.

Z u  S  1 0 6 :

Diese Best innung enthäl , t  besondere Regelungen hinsicht l ich des

Schadenersatzes. Ste11t der Vergabekontrol lsenat die Rechtswidr ig-

kei t  des Zuschlages rni t  Bescheid fest ,  kann der Beschwerdeführer

bei  Gericht Schadenersatz begehren. Die Höhe des Schadenersatzan-

spruches ist rnit den Kosten der Anbotsl-egung und rnit den sonstigen

Kosten der Teilnahme am Vergabeverfahren für den Unternehmer be-

qrenzt,  Kein.Anspruch besteht,  wenn der Auftraggeber beweist ,  daß

der übergangene Bieter auch bei Einhaltung der Vergaberegeln nicht

zum Zug gekonmen wäre. Die Haftung des öffentlichen Auftraggebers

ist von ej-nern ihm zurechenbaren Verschulden abhängig, Die

gegenständl iche Regelung ist  aIs lex spezial is zu den schadener-

satzrechtlichen Bestinmungen des ABGB anzusehen.

Die Haftung des Antragstellers nach Abs. 2 besteht ohne Rücksicht
auf ein ihrn zurechenbares Verschulden ( Erfolgshaftung) .
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Zum 5. Tei l :

Der 5. Teil enthält die erforderlichen Sch]uß-, Straf- und über-
gangsbestirnrnungen.

Für in zeitpunkt des rnkrafttretens des vorliegenden Gesetzesent-
arurfes bereits ausgeschriebene Leistungen soll das vorgesehene
Landesgesetz nicht zur An^rendung konmen.


